
 

 

 

 

            

Pausen und Ruhezeiten  

Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 

§ 4 Ruhepausen 

Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei 

einer Arbeitszeit von mehr als 6 bis zu 9 Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von 

mehr als 9 Stunden insgesamt zu unterbrechen. Die Ruhepausen nach Satz 1 können in 

Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als 6 Stunden 

hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. 

§ 5 Ruhezeit 

(1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine 

ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden haben. 

(2) Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann u. a. in der Tierhaltung um bis zu eine Stunde 

verkürzt werden, wenn jede Verkürzung der Ruhezeit innerhalb eines Kalendermonats oder 

innerhalb von 4 Wochen durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf mindestens 12 

Stunden ausgeglichen wird. 

Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 

§ 12 Ruhezeiten  

(1) Jugendlichen müssen im Voraus feststehende Ruhepausen von angemessener Dauer 

gewährt werden. Die Ruhepausen müssen mindestens betragen 

1.) 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs Stunden, 

2.) 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden. 

Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten. 

(2) Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt werden, frühestens 

eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit. Länger als 

viereinhalb Stunden hintereinander dürfen Jugendliche nicht ohne Ruhepause beschäftigt 

werden. 

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer 

ununterbrochenen Freizeit von mindestens 12 Stunden beschäftigt werden. 

 

 

 

 

§ 
  Personalrat 

Wir beschränken uns in diesem Aushang auf die Rechtslage. 

Wenn Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Personalrat oder Ihre Sachbearbeiterin / Ihren Sachbearbeiter 

im Personaldezernat. 


